
Ergänzung und Erweiterung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von der Werbeagentur HERBER&HERBER  (Nachfolgend H&H genannt), 
wenn es sich ein Erzeugnis oder eine Dienstleistung für den Bereich FOTO & FILM  handelt 

 
Stundensätze / Grundpreise: 
Siehe Angebot 
 
Einsätze mit weniger wie 1 Std. vor 
Ort beim Kunden werden Pauschal 
mit 1 Stunde + Fahrtkosten und. 
ggf. Zuschlägen berechnet.*  
   
Fahrten 
0,75€/gefahrener Km 
 
Zuschläge auf Grundpreis* 
Montag - Freitag 
08:30h - 17:30h    +     0 % 
17:30h - 20:30h    +   25 % 
20:30h - 08:30h    +   50 % 
Samstag 
09:00h - 15:00h    +    20 % 
15:00h - 19:00h    +    35 % 
19:00h - 09:00h    +    75 % 
Sonn- und Feiertage 
10:00h - 15:00h    + 100 % 
15:00h - 19:00h    + 125 % 
19:00h - 08:30h    + 150 % 
Alle Preise + gesetzl. MwSt. 
 
* sofern keine  gesonderte  
Vereinbarung getroffen wurde. 
 
1. Alle von H&H  erstellten und 
gelieferten Bilder und/oder Grafi-
ken sind urheberrechtlich ge-
schützt.  
 
1.1 H&H  gestattet die  Abbildung, 
Veröffentlichung dieser Bilder 
ausschließlich auf der Kundeneige-
nen Internetseite in max. 72 dpi 
Auflösung.  
 
Allein die in Ziffer 1.1 definierte Art 
der Nutzung oder in von H&H  
erstellten Produkten ist zustim-
mungs- und kostenfrei, sofern keine 
anderweitige schriftliche Reglung 
getroffen wurde.  
 
Die Verwendung der Fotos in weite-
ren Medien - auch bezüglich einer 
in Ziffer 1.1 definierten Art der 
Nutzung - bedarf der vorherigen 
Zustimmung der  H&H  und ist 
daher vor der geplanten Veröffent-
lichung bei H&H  zu beantragen.  
 
Die Verwendung der Fotos in 
Printmedien oder anderen Publika-
tionen ist nicht gestattet. 
 
 Wenn Sie die Fotos für eigenwirt-
schaftliche Zwecke verwenden 
wollen, haben Sie die Möglichkeit, 
die Nutzungsrechte bei H&H  an-
zufragen und gegebenenfalls zu 
erwerben.  

 
Der Nutzer selbst darf die ihm 
überlassenen Rechte nicht an Dritte 
übertragen. Er darf die Bilder in 
keiner Form (weder als Aufsichts-
vorlage, Ausdruck, Kopie, Datei oder 
auf der CD/DVD oder sonstigem 
Datenträger) weitergeben oder in 
Online-Systemen zur Verwendung 
bzw. Verteilung anbieten.  
Ausgenommen ist die Weitergabe 
an Unternehmen, die mit der Hers-
tellung der unter Punkt 1.1  ge-
nannten Abbildung, Veröffentli-
chung bzw. Vervielfältigung vom 
Nutzer beauftragt sind.  
 
Der Nutzer ist verpflichtet bei 
jeglicher Nutzung, auf den Bildau-
tor bzw. den Inhaber der Nutzungs-
rechte hinzuweisen (Fotograf 
www.HERBER-HERBER.de ).  
 
Eine grundsätzliche Veränderung 
der Bildaussage (auch unter Punkt 
1.1) durch Bildmontagen jeglicher 
Art ist ohne ausdrückliche  Einwilli-
gung von H&H  nicht statthaft.  
 
Der Nutzer verpflichtet sich, bei 
Printmedien, unmittelbar nach 
Fertigstellung zwei Belegexemplare 
auf eigene Kosten an H&H  zu 
schicken oder bei Nutzung im 
Internet H&H  bei Fertigstellung 
oder jeglicher Änderung der Bilder 
die Adresse der WebSite mitzutei-
len.  
H&H  behält sich das Recht vor, die 
Einräumung der Nutzungsrechte 
aus wichtigem Grund zu widerru-
fen.  
Der Nutzer verpflichtet sich für 
diesen Fall, keine weiteren Abbil-
dungen, Veröffentlichungen bzw. 
Vervielfältigungen vorzunehmen. 
Fertige Produkte dürfen - soweit sie 
korrekt nach dieser Vereinbarung 
zustande gekommen sind - weiter 
vertrieben werden.  
 
Bei Verstoß gegen diese Vereinba-
rung kann H&H  verlangen, dass der 
Nutzer alle seine Produkte mit der 
Darstellung der Bilder auf eigene 
Kosten einzieht und entweder 
korrigiert oder die Verbreitung 
gänzlich einstellt. Außerdem behält 
sich H&H   für diesen Fall Schaden-
ersatzforderungen vor.  
 
Bei einer nicht vereinbarten, eigen-
wirtschaftlichen Verwertung der 
Bilder stehen H&H  den Bildautoren 
marktübliche Bildhonorare zu.  
Außerdem behalten sich H&H  und 

ggf. Bildautoren Schadenersatzfor-
derungen vor.  
 
Die bereitgestellten Dateien sind 
nach bestem Wissen und Gewissen 
hergestellt. Dennoch übernimmt   
H&H  keine Haftung für Fehler in 
den Dokumenten sowie für daraus 
resultierende Systemfehler. 
 
Auftragsdurchführung & Abnahme 
bei Videoproduktionen. 
Auf Basis der Angebote und eines 
zuvor erstellten Briefing erstellt 
HERBER&HERBER zunächst einen 
Rohschnitt des Filmwerk. 
Der Kunde verpflichtet sich, diesen 
Rohschnitt innerhalb einer Woche 
abzunehmen.  
Nach Abnahme erfolgt eine endgül-
tige Fertigstellung des Filmwerk. 
Eine zusätzliche Zwischenabnahme 
ist nur in Ausnahmefällen und bei 
deutlich erhöhtem Arbeitsaufwand 
in Verbindung mit einem Nachtrag 
des Angebotes zulässig. 
Der Kunde verpflichtet sich, das 
fertige Filmwerk innerhalb einer 
Frist von einer Woche nach Benach-
richtigung in den Geschäftsräumen 
von HERBER&HERBER oder durch 
Zusendung innerhalb einer Woche 
nach Zugang des Film anzunehmen. 
Geht innerhalb dieser Frist nach 
Absatz 15.2 oder 15.4 keine ent-
sprechende Erklärung bei uns ein 
oder wird der Film vom Kunden 
zwischenzeitlich in irgendeiner 
Form verwertet, so gilt die Abnahme 
als erfolgt. 
 
Moderationen 
Moderationen werden in Absprache 
mit dem Kunden durchgeführt. Die 
inhaltliche Ausrichtung und zeitli-
che Umsetzung wird an hand eines 
zuvor abgesprochenen Konzept 
umgesetzt.  
 
GEMA 
Wir ein von HERBER&HERBER ers-
telltes Filmwerk öffentlich vorge-
führt, so verpflichtet sich der Kunde 
zur Abwicklung der Abrechnung 
mit der GEMA, sofern in dem Werk 
geschützte oder gebührenpflichtige 
Inhalte benutzt werden.  
Alle Kosten und notwendigen 
Vorgänge zur Beantragung, Ab-
rechnung und Abwicklung mit der 
GEMA sowie die Bezahlung über-
nimmt der Kunde. Für eine fehler-
hafte Abwicklung mit der GEMA 
und daraus entstehender Forderun-
gen haftet der Kunde. 
 

3. Arbeitsbedingungen  
Bei Foto- und Filmleistungen, hat 
der Kunde dafür zu sorgen, dass alle 
erforderlichen kundenseitigen 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
Strom, Grundbeleuchtung, geltend 
gemacht werden.  
 
4. Rechte der H&H Mitarbeiter: 
Mitarbeiter von H&H sind nicht 
berechtigt, irgendwelche rechtsver-
bindlichen Erklärungen abzugeben. 
Sie dürfen Bestellungen annehmen, 
jedoch keine speziellen Konditionen 
oder festen Lieferzeiten im Namen 
von H&H zuzusagen. 
H&H haftet nicht für Mitarbeiter 
oder Hilfskräfte, wenn diese auf 
Weisung des Kunden Handlungen 
ausführen, die nicht mit den be-
auftragten Arbeiten unmittelbar 
zusammenhängen oder mit H&H 
abgesprochen sind.  
 
5. Salvatoresche Klausel 
Sollte eine Klausel dieser Bedingun-
gen unwirksam sein, berührt das die 
Gültigkeit der anderen Klauseln 
nicht. Ist eine Klausel dieser Bedin-
gungen nur zu einem Teil unwirk-
sam, so behält der andere Teil seine 
Gültigkeit. Die Parteien sind gehal-
ten, eine unwirksame Klausel durch 
eine wirksame Ersatzbestimmung 
zu ersetzten, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der Vertragsbedingung 
möglichst nahe kommt.  
 
H&H  behält sich das Recht vor, die 
AGB jederzeit zu ändern. Die jeweils 
komplette und aktuelle Version ist 
im Internet unter www.HERBER-
HERBER.de veröffentlicht oder wird 
Ihnen gerne schriftlich übergeben. 
 
HERBER & HERBER Werbeagentur 
Inhaber: Jürgen & Ingo Herber  
Oberwiesstraße 31 
D-66706 Nennig 
Tel.:   +49 6866 93015 
Fax.:  +49 6866 93016 
Email: info@HERBER-HERBER.de 
www.HERBER-HERBER.de 
Ust.Id.Nummer : DE 205 934 442 
Steuernummer : 020/230/01562 
 
Es gelten in jedem Fall diese Ver-
tragsbedingungen als wesentlicher 
Bestandteil sämtlicher Lieferungs-
verträge und gelten durch Auf-
tragserteilung als anerkannt. 
 
(Stand: 06.2006

 
Aufträge können mündlich oder schriftlich, persönlich, via Telefon, Telefax oder eMail erfolgen.  

http://www.HERBER-HERBER.de
mailto:info@HERBER-HERBER.de
http://www.HERBER-HERBER.de

